
Aufgrund des § 32 Satz 1 des Infektions
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I
S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587), verord
net die Landesregierung:

Artikel 11)

Änderung der Dritten Verordnung
zur Bekämpfung des CoronaVirus

Die Dritte Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 14. März 2020 (GVBl.
S. 161), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 16. April 2020 (GVBl. S. 262), wird wie
folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 Nr. 1 werden nach dem Wort
„dienstlichen“ ein Komma und das
Wort „schulischen“ eingefügt. 

b) In Abs. 5 Satz 2 werden die Wörter
„insbesondere in öffentlichen Ver
kehrsmitteln und beim Einkauf,“ ge
strichen.

c) Als Abs. 6 wird angefügt: 

„(6) In den Fahrzeugen des öffent
lichen Personennahverkehrs ist eine
MundNasenBedeckung zu tragen.
MundNasenBedeckung im Sinne
des Satz 1 ist jede Bedeckung vor
Mund und Nase, die aufgrund ihrer
Beschaffenheit unabhängig von einer
Kennzeichnung oder zertifizierten
Schutzkategorie geeignet ist, eine
Ausbreitung von übertragungsfähigen
Tröpfchenpartikeln oder Aerosolen
durch Husten, Niesen oder Ausspra
che zu verringern. Satz 1 gilt nicht für
Kinder unter 6 Jahren oder Personen,
die aufgrund einer gesundheitlichen
Beeinträchtigung oder Behinderung
keine MundNasenBedeckung tragen
können. Das Tragen einer MundNa
senBedeckung ist für die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter des öffentli
chen Personennahverkehrs entbehr
lich, soweit anderweitige Schutzmaß
nahmen, insbesondere Trennvorrich
tungen, getroffen werden.“

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 1 wird das Wort „oder“ durch ein
Komma ersetzt.

b) In Nr. 2 wird der Punkt nach dem Wort
„begeht“ durch das Wort „oder“ er
setzt.

c) Als Nr. 3 wird angefügt:

„3. entgegen § 1 Abs. 6 in Fahrzeu
gen des öffentlichen Personen
nahverkehrs keine MundNasen
Bedeckung trägt.“

Artikel 22)

Änderung der Vierten Verordnung
zur Bekämpfung des CoronaVirus

Die Vierte Verordnung zur Bekämpfung
des CoronaVirus vom 17. März 2020 (GVBl.
S. 167), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 16. April 2020 (GVBl. S. 262), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 7 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 4 werden die Wörter „und
den OnlineHandel.“ durch ein
Komma ersetzt.

bb) Als Nr. 5 wird angefügt:

„5. den OnlineHandel.“

b) Abs. 8 Satz 4 wird aufgehoben.

c) Als Abs. 8a wird eingefügt: 

„(8a) Das Betreten des Publikums
bereichs von Einrichtungen nach 
Abs. 7 Satz 1 sowie Satz 2 Nr. 1, 2
und 4 ist nur gestattet, wenn für die
gesamte Dauer des Aufenthaltes eine
MundNasenBedeckung getragen
wird. MundNasenBedeckung im Sin
ne des Satz 1 ist jede Bedeckung vor
Mund und Nase, die aufgrund ihrer
Beschaffenheit unabhängig von einer
Kennzeichnung oder zertifizierten
Schutzkategorie geeignet ist, eine
Ausbreitung von übertragungsfähigen
Tröpfchenpartikeln oder Aerosolen
durch Husten, Niesen oder Ausspra
che zu verringern. Satz 1 gilt nicht für
Kinder unter 6 Jahren oder Personen,
die aufgrund einer gesundheitlichen
Beeinträchtigung oder einer Behinde
rung keinen MundNasenSchutz tra
gen können. Das Tragen einer Mund
NasenBedeckung ist für die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter von Einrich
tungen nach Abs. 7 Satz 1 sowie 
Satz 2 Nr. 1, 2 und 4 entbehrlich, so
weit anderweitige Schutzmaßnah
men, insbesondere Trennvorrichtun
gen, getroffen werden.“

2. Nach § 4 Nr. 5 wird als Nr. 5a eingefügt: 

„5a. den Vorgaben des § 1 Abs. 8a
nicht während der gesamten
Dauer des Aufenthalts im Publi
kumsbereich von Einrichtungen
nach Abs. 7 Satz 1 sowie Satz 2
Nr. 1, 2 und 4 eine MundNasen
Bedeckung trägt,“
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Siebente Verordnung
zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des CoronaVirus

Vom 21. April 2020

1) Ändert FFN 9157
2) Ändert FFN 9159



Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 27. April 2020
in Kraft.
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Wiesbaden, den 21. April 2020
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